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3 ö Paſtoral⸗Fragen und Fülle

(Gewiſſensfall über ein Vermächtnis.) Titus, der
einem Ohn ein ſehr anſehnliches Vermögen hinterläſst, vermacht
ſeinen eiden ärmeren Neffen ein Legat von je 0,000 Mark Unter
der Bedingung, daſs ſie ſich dem rieſter⸗ oder Ordensſtand nicht
widmen. Gegen rieſter und Ordensleute mämli hat Titus AU
Freimaurer E eine ausgeſprochene Abneigung ur Schau getragen.
Die beiden Neffen, denen durch dieſes Vermächtnis weitere
Studien ermöglicht werden, fühlen ſich nach Vollendung erſelben

Ordensſtande hingezogen. Sind ſie im Falle der Ausführung
thre. Vorhabens gehalten, das erhaltene Vermächtnis dem Sohn und
Erben des Titu zurückzuerſtatten und iſt diefELr etztere berechtigt, das

zurückzufordern?
Erklärung. Die auſel, welche Titus dem Vermächtnis bei⸗

gefügt hat, ſtellt ſich nach den vorliegenden Umſtänden als eine un.  2
erlaubte, unehrbare dar Das Eintreten mn den Ordens— oder rieſter⸗
ſtand grundſätzlich abrathen wollen, et nicht Nur die Standes
wahl eines andern ungebürli beeinfluſſen, ſondern auch zum Ider-—
ſtand einen eventuellen göttlichen Ruf nach höherer Vollkommen⸗
heit anreizen und dieſe verachten. Wenn auch die Nichtbefolgung
göttlichen Rathes und höherer Vollkommenheit In ſich betrachtet nicht
gerade ſündhaft iſt, ſo iſt doch ſie ſchon Aus ſich eine moraliſche
Unvollkommenheit und iſt, wenn ein entſchiedener eru vorliegt,
In thren Urſachen und ihren Folgen thatſächlich von Verſündigung
und von Gefahr ſchwerer Verſündigung kaum jemals frei In eit
höherem Grade ſündhaft iſt aber die grundſätzliche Verachtung und
die auf grundſätzlicher Verachtung beruhende Anreizung JUum der
an die Gnade des Berufes 3u höherer Vollkommenheit. Da
Eingehen auf eine Zumuthung würde aher auch die Abweiſung
der Berufsgnade erſt recht ſündha machen Die Clauſel im Teſtament
des tu iſt aher ſowo bezüglich des Teſtators als bezüglich der
Legatare eine unerlaubte Bedingung, und zwar eine auflöſende
oder Reſolutivbedingung, nich eine aufſchiebende. Die Abſicht des
Titus iſt offenbar nicht, die Aushändigung des Vermächtniſſes auf⸗
ſchieben laſſen, bis die Bedingung erfüllt ſei da kann 10
währen des ganzen Lebens der egatare nI als erwieſen n
geſehen werden ondern die Abſicht kann ein, das Ver
mã  N aufzulöſen und als widerrufen erklären, ſobald einer der
egatare den Prieſter⸗ oder Ordensſtand erwählen würde.
Titus den Ausſchluſs des Prieſter⸗ und Ordensſtandes ui gerade
als Bedingung bezeichnet, noch auch n anderer Form die 0
jene Standes eutli als Grund der infälligkeit des Vermächt⸗
niſſes angegeben, b aber ſeinen entſchiedenen Willen In dieſem
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Punkte ausgedrückt: ſo müſste dieſe Willenserklärung eher als eine
dem Vermächtnis beigefügte Auflage, und zwar als eine unerlaubte
Auflage angeſehen werden. Es iſt nicht 6  E, ob jener Wille
des Titus als  edingung oder als Auflage zu gelten hat; Im Zweifel
iſt zugunſten des Vermächtniſſes letzteres anzunehmen.

Die Beurtheilung des aufgeſtellten Falles würde eine ganz andere
ſein, venn Titus beim Ausſchluſs des Prieſter⸗ und Ordensſtandes
einen vernünftigen Grund gehabt, oder wenn EL einen erlaubten
und ehrbaren Zweck verfolgte, der von ſe den Ausſchluſs jener
Stände mit ſich brächte. die Zinſen des angegebenen
Vermächtniſſes für die Studien ſeiner Neffen beſtimmt und hinzu⸗
gefügt: „Heiraten ſie nach thren Studien, ihnen das Capital
Fu; wenn nicht, ſo gehört ES meinem Tben ſo würde leſe Be⸗
ſtimmung, wenngleich ſie die Wahl des rieſter⸗ oder Ordensſtandes
für die Neffen ausſchließt, nicht als eine unerlaubte Aus ſich anzu⸗
ſe En ſein Zwar verfügte das manchmal als heidni verſchrieene
chriſtlich⸗römiſche Recht, daſs ein egat, welche  2 einer Perſon als
Heiratsgut beſtimmt ſei, ihr auch verabfolgt werden müſste,
ſie den Ordensſtand wählte, und einige Ausleger dieſer E  8
beſtimmung wollen den Grund nicht In der legalen Auslegung des
tllens des Teſtators finden, ſondern darin, daſs, widrigenfalls die
Teſtaments⸗Beſtimmung dem chriſtlichen Geſetzgeber als dispositio
turpis gegolten habe; allein dieſe Erklärung iſt ehen nicht allgemein,
und keineswegs macht ſie die uUnterſtellte Teſtamentsverfügung 3u
einer aus ſich elber, threr atur nach, chon unehrbaren und Uun.  —
erlaubten, kann alſo auch en bei der Anwendung der Be⸗
ſtimmungen des römiſchen Rechtes, nicht bei denen der neueren
E  11 wenn ſie eine gleiche Begünſtigung der I und kirch⸗
er inge nicht enthalten, ur Grundlage dienen. (Vergl Lessius
dé jure t justitia lib C&D 19 II 1255 Alfons Liguori
60 IOT 1 930 du

Doch kehren wir 3u der Im vorliegenden Fall ausgeſprochenen
Clauſel aAls unerlaubter Bedingung zurück, ́Um uns ber den Ein⸗
fluf derſelben auf das Vermächtnis verſtändigen. Der Qatur
der Sache nach, abgeſehen von etwaigen anders beſtimmenden poſi⸗
tiven Geſetzen, müſſen Handlungen oder erträge, die von einer
zukünftigen unerlaubhten Bedingung abhängig gemacht werden, als
von Haus Aus ungiltig und nichtig gelten; die bedingte Ein  2  2
willigung kann oder darf eben nicht durch Erfüllung der Bedingung

einer abſoluten werden; aber nNuLr die illen In
gewordene Willenserklärung kann der von ihm abhängigen Handlung
Giltigkeit verleihen, onſt bleibt die ache noch ſchwebend oder
wirkſam Nicht dasſelbe iſt von einer unerlaubten Anordnung der
dem ertrage beigefügten Auflage 3u ſagen Der Natur der Sache
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nach iſt Ieſe Auflage null und nichtig, macht aber die Haupthandlung
darum nich ungiltig. So iſt, Wie geſagt, aus der bloßen Natur
der ache 3¹¹ urtheilen. (llein wenn C8 ſich Um Verfügungen, Ver⸗
rage U dgl handelt, welche der öffentlichen Gewalt I Bezug auf
Giltigkeit und Ungiltigkeit unterſtehen, ſo dürfenWir bei der bloßen
Natur der ache nich ſtehenbleiben, ſondern müſſen zuſehen, bb
etwa entgegengeſetzte Oſitive Rechtsnormen getroffen ſind Thatſächlich
nden Uir ſolche II den meiſten Geſetzgebungen, vorzüglich betreffs
der letztwilligen Verfügungen. Nicht da römiſche, ondern auch,
IM Nur dieſe beiden V nennen, das reußiſche und öſterreichiſche
Recht eſtimmt, daſs die unerlaubten Bedingungen bei letztwilligen
Verfügungen als nicht eigeſetzt 5 erachten ſeien; doch be
chränkt das öſterreichiſche Cch dieſes auf die auflöſenden Be

dingungen die Beſtimmung, daſ eln mM Teſtament dem Erhen
Oder Legatar ertheilter Auftrag oder elne ſolche Auflage al Re
ſolutiv⸗Bedingung 3u nehmen ſei iſt Uun auch der gewöhn
en Auffaſſung verſchieden, hier unſerem von keinem
Belang. Durchgehends darf alſo geſagt werden: Unerlaubte Reſolutiv⸗
Bedingungen oder Auflagen bei letztwilligen Verfügungen ſind nach
poſitivem Rechte einfach al nicht vorhanden anzuſehen; die letzt
willige Verfügung bleibt alsdann unbedingt und Unbelaſtet M 4
Daſs dieſe poſitiven Rechtsbeſtimmungen auch Eene ewiſſen be
folgbare beziehungsweiſe bindende Rechtsnorm abgeben und die von
ihnen betroffenen Verfügungen Iu ahrhei giltig machen iſt die
allgemeine Annahme der Theologen „Dieſe Beſtimmung“ ſagt Leſſius

„gilt hier nicht bloß als Präſumption des äußeren Forums
Wie dies bei der Ehe und bei den Verlöbnif En der Fall iſt ſondern
auch Gewiſſen Denn das Geſetz kann nich bei den Ver
löbniſſen und bei der Ehe die Willenszuſtimmung Erganzen weil da
jeder ſein Ergener Herr ſein mu und keine menſchliche Gewalt das
eheliche Recht wider Willen der Betheiligten verleihen kann; allein
bei den letztwilligen Verfügungen iſt Elne olche Willensergänzung
und Rechtsverleihung Qus gerechten Gründen wohl Am ahe

Löſung Nach dieſen Erörterungen cheint die Löſung des auf
geſtellten Falles ſehr infach dahin lauten 3U müſſen die Neffen de
tu können ruhig IUNIU Beſitze thre degates leihen und rotzdem
venn ſie ſich dazu berufen glauben den Ordensſtand erwählen der
Sohn des Titus kann die Giltigkeit 8 Vermächtniſſes nicht
fechten.

Dieſe Löſung würde Schwierigkeit nich unterliegen, venn
nicht der El der euen Geſetzgebung Clne andere diesbezügliche Erwä—
gung nahe egte Nach dem Rechtsbegriff mancher ue Geſetze gilt
der grundſätzliche Ausſchluſs der Erwählung des Ordensſtandes nicht als
unerlaͤubte Bedingung oder Auflage Wird Adurch elne andere Löſung
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nöthig gemacht? glaube, CS iſt hier zu unterſcheiden: Sagt
das betreffende Landesgeſetz förmlich, daſs ehen die In Frage ſtehende
Bedingung nicht gleich andern unerlaubten Bedingungen als NI
beſtehend 3 betrachten ſei, dann hletht nicht  —  2 anderes übrig,
als der Aus der Natur der Sache ſelber olgende Einfluſs, das
Vermächtnis wäre der Natur der Sache nach dann giltig,
jene Nicht-⸗Erwählung de rieſter⸗ oder Ordensſtandes nicht
zweifelha als Bedingung gaälte, ondern als eine hinzugefügte Auflage
aufgefaſst werden önnte Muſs, der Unterſtellung gemäß, die Clauſel
aher als Bedingung aufgefaſst werden, dann iſt das Vermächtnis
Aus ſich ungiltig; die Neffen de Titus wären Aher auf Verlangen
de Haupterben gehalten, P8 herauszugeben. Würde jedo letzterer
das Vermächtnis verabfolgen und nicht zurückfordern, ſo dürften die
Neffen dies als Zuſtimmung de Erben auffaſſen, daſs die eigefetzteBedingung als wirkungslos gelten ſollte

2 Würden aber die betreffenden Landesgeſetze ſich mit der
allgemeinen V  ege begnügen, unerlaubte (Reſolutiv)⸗Bedingungen
gälten bei Vermächtniſſen als nicht eigeſetzt, und würde die ehen
berührte kirchenfeindliche Auffaſſung des Geſetzes eben etwa durch
die Gerichtspraxis erwieſen, ſo rau  E dieſe Praxis und die auf
ihr beruhende Auffaſſung oder Erklärung de! Geſetzes nicht als
bindend angeſehen 5 werden. Die Neffen des Titus könnten Im
Gewiſſen ruhig das Vermächtni annehmen, ſoweit nicht etwa eine
ohne Proteſt erfolgte Annahme als ein Eingehen auf die religions⸗
feindliche Zumuthung 3u euten oder Aergernis geben geeignet
wäre, und könnten eben ſo ruhig da Vermächtnis trotz Erwählung des
rieſter⸗ oder Ordensſtandes chalten. Die Anfechtbarkeit der Ver
mächtniſſe von Seiten des Haupterben dre reilich noch eine ſchwache
Ette Allein auch die thatſächliche Anfechtung wür  de, enn für die
Neffen die ache als bloßer Gewiſſensfall 3u entſcheiden wäre, dieſe
keinenfalls vor (Co  en  m richterlichem Entſcheid irgendwelcher
Zurückgabe verpflichten, weil die Zurückforderung ſich auf einer
durchaus nicht EL als rechtsgiltig erwieſenen Auffaſſung
des Geſetzes gründen würde. Wäre jedo die Sache als Gewiſſensfa
des aupterben Iu entſcheiden, ſo würde zunächſt eine Zurückforderung
des Vermächtniſſes als recht unbillig abzurathen ſein; ware ſie aber
geſchehen oder vollte der Erbe bi. ur Grenze ſeines rengen Rechtes
gehen, ſo könnte meines Erachtens die Rückforderung dann nicht E·
radezu als Un geur chtigke t bezeichnet werden, die Rechtspraxis
jene dem Qupterben günſtige Entſcheidung als die wahrſcheinlich
rechtsgiltig gewordene Uffaſſun des Geſetzes arthäte. Die
eiden betheiligten Parteien könnten alſo Uunter Umſtänden eine ent
gegengeſetzte Anſicht efolgen, ohne im ewiſſen der ſtrengen Un⸗
gerechtigkeit beſchuldigt werden 3u können.
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Würden endlich die andesge etze für den Fall daſ die
Nicht⸗Erwählung des rieſter⸗ oder Ordensſtandes als bloße Auflage
vom Erblaſſer gewolltwäre, die Verletzung dieſer Beſtimmung Emner
Reſolutiv⸗Bedingung glei rachten und derſelben, weil die Beſtim

als zuläſſig angechen würde, das Vermächtnis verun⸗
giltigende irkung beilegen: ſo waäre meines Erachtens dieſ 68 Geſetzdie Forderung der natürlichen Gerechtigkeit; weder das Eſe
noch erne auf demſelben Ußende ru  4  erliche Entſcheidung vor
dem Gewiſſen Giltigkeit oder gar bindende Kraft; die betheiligten
arteien brauchten beziehungsweiſe dürften ſich nicht darnach richten

xaeten (Hollan Auguſtin Lehmkuhl,
II (Verſuchungen der Sterbenden.) Es u manchma

ſchreckliche Verſuchungen, denen die Sterbenden ausgeſetz ſind In
Geiſtlicher theilt uns nachſtehendes Beiſpiel mit „Vor kurzem wurde
ich 3u Ener Sterbenden erufen, die ſchon gebeichtet und nu
niciert atte, ihr die Oelung u penden. Nach Verrichtung
der Gebete trat ich 3u dem der Kranken, die vollkommen bei
Bewuſstſein war, aber nit weit aufgeriſſenen Ugen chrecklich
ſich ah; dabei Ie ſie ſich feſt n das Kleid der Krankenwärterin,
Wie Eln ängſtliches Kind an die Mutter Al die Wärterin Platz
ma und auf die andere ette des Bettes gleng, wobei ſie ihr
Kleid Aus der Hand der Sterbenden erausriſs folgte ihr dieſe mit
ſtieren Blicken und kaum kam ſie von der anderen Sette ihre
Nähe als ſie raſch wieder nach dem Kleide griff und ſich daran
feſthielt Nach Beendigung der heiligen Function fragte ich die
Wärterin die Kranke ſo ängſtlich ſei Dieſelbe agte Sie
iE Immer Enne chwarze Kutte vor welcher ſie ſich Ur  12 Das
onnte die meinige nicht ſein denn an mii ſah ſie das elße
Rochett auch Dar ſie ruhiger als ich 3 ihr rat und ihr uſprach

fragte ſie ob ſie noch auf dem Gewiſſen habe was ſie
beichten wolle brte ſie EI fand aber keinen Grund Enner

olchen Beängſtigung und gab ihr auch die Abſolution wollte ihr
nun auch noch einmal das Viatieum reichen; bis ich aber zurückkam,
war ſie verſchieden. War dies nicht wohl der Verſucher, der ihr

ſchwarzen Geſtalt erſchien
Aehnliche 0ſind nicht ſelten. Sie können bei heiligen Per  2

ſonen vorkommen. Wir an die bekannte Erzählung Aus dem
Leben des Stanislaus den der Teufel M Geſtalt eines chwarzen
Hundes verſuchte. Sie knüpfen bei anderen wohl auch NI Sünden
des vergangenen Lebens an Verſuchungen, die nachläſſig be⸗
kämpft, an Gelegenheiten, die leichtſinnig unterhalten wurden,
ſün Neigungen die auch Ietz noch vorhanden ſind alles inge


